
Beschluss der Fachkonferenz zur Leistungsbewertung im Grundkurs Informatik Sek II 
 
(Festlegung auf der Basis der APO-GOSt B und des Kernlehrplans Informatik) 
 
 
Klausuren 
 
Es wird keine Klausur in der Einführungs-
phase geschrieben, da sie nur als zusätz-
liche Klausur zur Schriftlichkeit in der ersten 
Naturwissenschaft möglich wäre. Da kein 
Leistungskurs Informatik angeboten wird, ist 
keine Klausur zur Entscheidungshilfe nötig. 
 
In der Qualifikationsphase kann Informatik 
schriftlich belegt werden - zur Abdeckung der 
Schriftlichkeit beim Fehlen einer zweiten 
Fremdsprache oder im Rahmen von Informa-
tik als Abiturfach zur Abdeckung des mathe-
matisch-naturwissenschaftlich-technischen 
Aufgabenfeldes. Für die Dauer der Klausu-
ren gilt: 2-stündig in Q1, 3-stündig in Q2. 
 
Sonstige Mitarbeit 
 
Schriftliche, mündliche und praktische Kom-
petenzen gehen i.d.R. zu je einem Drittel in 
die Note der Sonstigen Mitarbeit ein. Falls 
Unterrichtsphasen in einem Bereich einen 
deutlich erhöhten Anteil aufweisen (z.B. um-
fangreiche Programmierprojekte), kann dies 
durch stärkere Gewichtung in der Note be-
rücksichtigt werden. Es findet einmal pro 
Quartal eine angekündigte, schriftliche Über-
prüfung statt. 
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APO-GOSt B, BASS 01.11.2014, Ritterbach 
 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 



Kernlehrplan für die Sekundarstufe II, Gymnasium/Gesamtschule in 
Nordrhein-Westfalen, Informatik, Hrsg. Ministerium für Schule und 
Weiterbildung des Landes NRW, Heftnummer 4725, 1. Aufl. 2014 
 

 
 

 



 


